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ter und als Echo wieder aufgefangener
elektromagnetischer Wellenzüge. Dass es
nicht darum ging, irgendwelche Sende-
und Empfangsgeräte mit künstlerischen
Mitteln «nachzubauen», lehrt der Vergleich
mit Radargeräten oder Radioteleskopen.

Die Placierung der Plastik
Nachdem der Künstler sozusagen den
Grundcharakter seines Werkes festgelegt
hatte, ging es darum, nicht nur die drei
verschiedenen plastischen Körper, sondern
vor allem ihre Einzelteile so zu ordnen,
dass ein möglichst reiches, vielfältiges Be-

ziehungssystem entsteht. Mattioli fand die
Lösung in einer ausgesprochen rhythmi-
sehen Gestaltung. Jeder Form antwortet
eine andere, eine bestimmte Bewegung
wird von einer zweiten Form aufgenom-
men und weitergeleitet oder aber durch-
kreuzt und gebremst. So entsteht ein äus-
serst kompliziertes Leben plastischer Ele-
mente, das nur erfasst werden kann, wenn
man das Werk langsam umschreitet. Jede
der unendlich vielen «Ansichten» ergibt
völlig neue, überraschende Eindrücke. Das
ist nur möglich, weit nicht verhältnismäs-
sig einfaohe, geschlossene Volumen auf-
einander bezogen sind, sondern vielmehr
komplizierte, in den Raum ausgreifende,
den Raum in sich hineinziehende, rippen-
artige Raumgebilde zueinander gestellt,
ineinander gefügt sind.

Schliesslich hat sich Mattioli auch das
Problem der Farbe gestellt. Er setzte die
Farbe — neben dem Schwarz Rot- und
Blautöne — so ein, dass sie zur formalen
Gliederung und Differenzierung beitragt.
Im Ganzen sind die plastischen Gruppen
unten dunkel, ober eher heller. An gewis-
sen Stellen sind starke Formen mit dem
aktiven Rot gesteigert. Obwohl diese Far-
ben sehr subtil gemischt sind, sollen sie
dn Eindruck einfacher, technischer Farben
erwecken, wie man sie zum Beispiel zur
Unterscheidung von Kabeln oder in der
Industrie verwendet. Auch bei der Färb-
gebung wie bei der formalen Lösung woli-
te Mattioli alles Liebenswürdige, alles Ge-
schmücklerische vermeiden. Es ging ihm
darum, an der vorgesehenen Stelle nicht
eine Park-Plastik, sondern ein Werk von
höchster Kraft und Aktivität zu schaffen,
ein Werk, das von höchster dynamischer
Bewegung erfülit ist. Nicht spielerisch soll-
te die Gruppe wirken, sondern männlich
herb, ja in gewissem Sinne und in einzel-
nen Ansichten auch gefährlich und un-
heimlich.
Die Eicig. Kunstkommission ist der Auffas-
sung, dass Silvio Mattioli mit diesem Werk
nicht nur die gestellten baukünstlerischen
Aurgaben vorzüglich gelöst hat, sondern
cass er hier eine Eisen-Grossplastik ge-
schaffen hat, die — zusammen mit weni-
gen Arbeiten von Jean Tinguely und Bern-
hard Luginbühl zu den bedeutendsten Ei-
scnplastiken der Schweiz gehört.

Willy Rotzler

Schweizer Armee

Entwurf zu einem Armeesportabzeichen

Das EMD plant auf Beginn des Jahres 1974
die Einführung eines Armee-Sportabzei-
chens. Es sollen dabei folgende Grund-
sätze gelten:

Stufe 1 : Bronzeabzeichen

Zuständigkeit: Aushebungsoffizier und
Turnexperte
Ort: Rekrutenaushebung
Art der Prüfung: Körperliche Leistungsprü-
fung (5 Uebungen)
Bedingung: Erreichen einer festgesetzten
Mindestpunktzahl

Stufe 2: Silberabzeichen

Zuständigkeit: Schulkommandant, Kompa-
niekommandant, Armeesportleiter
Rekrutenschulen aller Truppengattungen
Ort:
Art der Prüfung: Konditionstest

Bedingung:
Besitz des Sportabzeichens Stufe 1;
Erreichen einer festgesetzten Mindest-
punktzahl

Wiederholung der Prüfungen:
Jedem Wehrmann steht das Recht zu, bei
Nichterfüllung der Bedingungen die Prü-
fungen für die Stufen 1 und 2 zu wieder-
holen:

— Für das Abzeichen der Stufe 1 in der
Rekrutenschule

— Für das Abzeichen der Stufe 2 in der
UOS, OS oder WK

Nachholprüfungen in der
Uebergangsphase:
Den Wehrmännern, die im Zeitpunkt der
Inkraftsetzung die Rekrutenaushebung und
die RS (evtl. UOS und OS) bereits absol-
viert haben, ist im WK/EK Gelegenheit zu
geben, die Abzeichen der 1. und 2. Stufe
nachträglich zu erwerben:
Stufe 1 : Leistungsprüfung am WK-Ort
Stufe 2: Konditionstest auf permanenter

Anlage eines Waffenplatzes

Das Armeesportabzeichen der Stufe 3 darf
nur an Inhaber der Sportabzeichen 1 und 2

abgegeben werden.

Stufe 3 Goldabzeichen
Zuständigkeit: Sektion für ausserdienst-
liehe Ausbildung/Kompaniekommandant
Art der Prüfung: 5 Wehrsportanlässe aus-
set Dienst (diese müssen auf mindestens
zwei Jahre aufgeteilt sein).
Bedingungen: Besitz des Sportabzeichens
Stufen 1 und 2, fünf gültige Ausweise über
die Absolvierung (Beendigung) von Wehr-
sportanlässen gemäss nachstehender Liste.
Bedingung ist also nicht eine gemessene
Leistung wie für Stufen 1 und 2, sondern
die Beteiligung.

Gültige Wehrsportanlässe:
Sommer- u. Winter-Armeemeisterschaften;
Sommer- und Winterwettkämpfe der Hee-
reseinheiten, Brigaden und Regimenter;
Schweizer Meisterschaften im militärischen
Sommer- und Winter-Drei-, Vier- und Fünf-
kämpf (Junioren-Dreikampf für Teilnehmer,
die die RS bereits absolviert haben);
Schweizer Meisterschaften im Modernen
Vier- und Fünfkampf (Junioren-Dreikampf
für Teilnehmer, die die RS bereits absol-
viert haben);
CISM-Meisterschaften (Orientierungslauf,
Ski in den nordischen Disziplinen, Fall-
schirmspringen, militärischer und moder-
ner Fünfkampf);
Waffenläufe;
Schweiz. Einzelmeisterschaften der Militär-
radfahrer;
100-km-Militärradrennen in Gippingen;
Militärradrennen St. Gallen—Zürich;
Viertagemarsch in Holland.

7. Schweiz. Mannschafts-
kämpf der Uebermitlungs-
kuppen (SMUT) in Bülach

Einladung des Waffenchefs
der Uebermittlungstruppen
Im unermüdlichen Wettstreit der Uebermitt-
lungstruppen um ihre eigene Wertschät-
zung verfolgen die gesamtschweizerischen
Wettkämpfe das Ziel, einmal pro Jahr in

einer besonderen Manifestation Existenz,
Präsenz und Leistungsfähigkeit unserer
Waffe einer breiten Oeffentlichkeit ein-
drücklich zu demonstrieren.
Diese Bestrebungen kommen allen Ueber-
mittiern zugute und werden dann von vol-
lern Erfolg gekrönt sein, wenn an diesen
Wettkämpfen die gesamte Uebermittlungs-
truppe aktiven Anteil nimmt, ich erwarte
daher, dass alle TTBetrGr und Einheiten
der Uebermittlungstruppen mit mindestens
einer Wettkampfmannschaft aufmarschie-
ren, um sich in Einzel- und Gruppenwett-
kämpfen zu bewähren. Ich heisse die Wett-

kämpfer willkommen und wünsche ihnen
viel Erfolg.

Oberstdivisionär Honegger

Auszug aus dem Wettkampfreglement

A. Gruppenwettkampf

Am Gruppenwettkampf TT Betr Gr sind teil-
nahmeberechtigt: Einzelwettkämpfer, ge-
stellt aus Angehörigen der gleichen TT

Betr Gr oder des Kdo Ftg- und Ftf D der
folgenden Disziplinen:
— Einzelwettkampf Gruppenführer
— Einzelwettkampf MWD
— Soldatischer Einzelwettkampf

Am Gruppenwettkampf Tg sind teilnähme-
berechtigt: Einzelwettkämpfer gestellt, aus

Angehörigen der gleichen Einheit der fol-
genden Disziplinen:
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